	Gruppenpuzzle: Die rechtlichen Rahmenbedingungen des Wirtschaftens in Deutschland



Ablauf:

1. Abklären: Wer ist noch mit mir in der:

Stammgruppe 1

Stammgruppe 2

Stammgruppe 3

Stammgruppe 4?

2. Treffen und Bearbeiten der Aufgaben in der:

Expertengruppe 1

Expertengruppe 2

Expertengruppe 3

Expertengruppe 4

3. Zurück in die Stammgruppe. Den anderen Mitgliedern Bericht erstatten, so dass sie die wesentlichen Ergebnisse und Inhalte aus der Expertengruppe verstehen und mitschreiben können. Das von den Experten vermittelte Wissen wird im Unterricht nicht nachbesprochen, ist aber klausurrelevant. Besprecht anschließend gemeinsam folgende Aufgabe:
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a) Wo und wie gehen die Ergebnisse der Stammgruppen in das für die Wirtschaftspolitik Deutschlands grundlegende „Magische Viereck“ ein bzw. nicht ein?

b) Erweitert nun das „Magische Viereck“ um eurer Meinung nach notwendige Komponenten und stellt es grafisch dar.

Expertengruppe 1: 

Der verfassungsrechtliche Rahmen 


Aufgaben:

Untersucht den vorliegenden Auszug des Grundgesetzes:

· Welche Vorgaben werden für eine Ordnung der Wirtschaft gemacht?

· Wie wird das Individuum gesehen, das als Wirtschaftssubjekt tätig wird? Stellt grundlegende Rechte und Pflichten zusammen.

· Benennt Leitlinien, die für die staatliche Wirtschaftspolitik Auswirkungen haben könnten.

Expertengruppe 2

Die Sozialgesetzgebung

1. Informiert euch über die Arten der sozialen Sicherung in Deutschland. Lest dazu Buch S. 45 ab 3. Abschnitt und haltet Wesentliches fest.


2. Finde und Beschreibe die Positionen nach obigem Text zur Ausgestaltung der Sozialgesetzgebung. 

3. Ordne den Positionen politische Parteien zu.  Ordne die Punkte aus Aufgabe 1 den gefundenen Positionen zu.

Expertengruppe 3:

Gesetzgebungsbereich Wirtschaft und Umweltschutz


Aufgaben:

1. Nennt  die Kernvoraussetzung und die daraus folgenden Prinzipien für das ökologische Wirtschaften in Deutschland.

2. Ordnet euch bekannte staatliche Maßnahmen den Prinzipien zu. Denkt euch anschließend eigene mögliche staatliche Instrumente  zu den Prinzipien aus.

4. Expertengruppe

Gesetzgebung zum Wettbewerb
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Aufgaben:

1. Gebt das sogenannte Kartellgesetz in eigenen Worten wider. Gegen welche Möglichkeiten richtet es sich unter welchen Bedingungen?

2. Lest das Material 14, S. 81.

a) Welche Folgen hat laut Wolf die Globalisierung für den Wettbewerb? 

b) Wie hat sich damit die Politik des Kartellamtes gegenüber den Unternehmern und möglichen Zusammenschlüssen geändert?

c) Vor welchem Dilemma stehen Wettbewerbshüter aufgrund der weltwirtschaftlichen Verflechtungen?

3. Welcher Prozess lässt sich in M15, S. 81 erkennen? Wie meint ihr, sieht es 2002 aus?

Grundgesetz


Artikel 2


(1) jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.


Artikel 9


(1) Alle Deutschen haben das Recht, Vereine und Gesellschaften zu bilden. (...)


(3) Das Recht, zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereini�gungen zu bilden, ist für jedermann und für alle Berufe gewährleistet. Abreden, die dieses Recht einschränken oder zu behindern suchen, sind nichtig, hierauf gerichtete Maßnah�men sind rechtswidrig. Maßnahmen nach den Artikeln 12a, 35 Abs. 2 und 3, Artikel 87a Abs. 4 und Artikel 91 dürfen sich nicht gegen Arbeitskämpfe richten, die zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen von Vereinigungen im Sinne des Sat�zes 1 geführt werden.


Artikeln


(1) Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet.


Artikel 12


(1) Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen. Die Berufsausübung kann durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes geregelt werden.


(2) Niemand darf zu einer bestimmten Arbeit gezwungen werden, außer im Rahmen einer herkömmlichen allgemeinen, für alle gleichen öffentlichen Dienstleistungspflicht. (...)


Artikel 14


(1) Das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet. Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt.


(2) Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.


(3) Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung steht im Streitfalle der Rechtsweg vor den ordentlichen Gerichten offen.


Artikel 15


Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesell�schaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigen�tum oder in andere Formen der Gemeinwirtschaft überführt werden. Für die Entschädigung gilt Artikel 14 Abs. 3 Satz 3 und 4 entsprechend.


Artikel 20


(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat.


(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Recht�sprechung ausgeübt.


(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.


(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.


Artikel 20a


Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen Generationen die natürlichen Le�bensgrundlagen im Rahmen der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und Rechtsprechung.








Wirtschaftspolitik und gesellschaftspolitische Grundauffassungen


 Einigkeit herrscht über alle gesellschaftspolitischen Grundpositionen hinweg, dass die staatli�che Gemeinschaft verpflichtet ist, die Menschen vor dem Verhungern zu bewahren und ihnen das Existenzminimum zu sichern. Kontrovers wird es jedoch in dem Moment, wo zu entschei�den ist, ob der Einzelne über das Existenzminimum hinaus von der Gemeinschaft unterstützt  werden, wie hoch diese Unterstützung sein soll und welches Ausmaß an Eigenleistung und Eigenvorsorge von dem Betreffenden erwartet werden kann.


Konservative und Liberale stellen hier das sog. Subsidiaritätsprinzip in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen. Es besagt: Die übergeordnete Gemeinschaft, also der Staat, soll die nächst�niedrigere Einheit, also die Familie, nur insoweit unterstützen, wie die betreffende Einheit nicht aus eigener Kraft in der Lage ist, sich zu helfen. (...) Hinter dem Subsidiaritätsprinzip steht die grundlegende Auffassung: Der Einzelne ist im Prinzip für sich selbst verantwortlich, die staatli�che Gemeinschaft hilft nur insoweit, als er selbst zur Hilfe nicht in der Lage ist. (...) Politische Parteien und Gruppen in der linken Hälfte des politischen Spektrums gehen demgegenüber von einer kollektiven Verantwortlichkeit für die Lage des Einzelnen aus. Dies bedeutet: Der  Einzelne ist für sich und seine soziale Lage nicht selbst verantwortlich. (...) Deshalb muss die staatliche Gemeinschaft für den Einzelnen einstehen, weil er seine Lage nicht individuell ver�schuldet hat. (...)


Wie das Sozialstaatsprinzip inhaltlich ausgefüllt wird, hängt also von der jeweiligen Regierung und der dahinter stehenden politischen Mehrheit ab. Die Wirtschaftspolitik einer Regierung  befindet sich deshalb in einem ständigen Spannungsfeld gegensätzlicher auf sie einwirkender Kräfte mit jeweils unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Grundauffassungen. Deshalb ist es (...) wichtig zu analysieren, welche gesellschaftspolitischen Grundauffassungen die jeweili�gen Akteure vertreten und zu wessen Gunsten und zu wessen Lasten wirtschaftspolitische Maßnahmen wirken.


Aus: Hermann Adam: Wirtschaftspolitik und Regierungssystem der Bundesrepublik Deutschland, Optaden: Leske + Budrich, 3. Auflage 1995, S. 58f. und S. 62.





Ökologisch verpflichtete Soziale Marktwirtschaft


Die Soziale Marktwirtschaft bildet den geeigneten ordnungspolitischen Rahmen, um Leistungs�bereitschaft und Kreativität von Wirtschaft und Verbrauchern zugunsten des Umweltschutzes zu fördern. Wie alle Innovationsprozesse, so setzt auch die Entwicklung nachhaltiger Produktions�verfahren, Produkte und Konsumgewohnheiten unternehmerische Eigeninitiative, Investitionssbereitschaft und dynamische Märkte voraus. Die Politik der Bundesregierung zielt deshalb auf die Schaffung ökonomischer Anreize zu umweltverantwortlichem Handeln. Die Soziale Markt�wirtschaft wird ökologisch weiterentwickelt. Seit ihren Anfängen in den 70er Jahren folgt die deutsche Umweltpolitik den drei grundlegenden Prinzipien:


Vorsorgeprinzip: Kerner deutschen Umweltpolitik ist eine permanente Verminderung stofflicher Emissionen entsprechend dem Stand der Technik. Auf diese Weise wird Vorsorge getrof�fen gegen eventuell noch unbekannte Risiken, die erst durch das Zusammenwirken mehrerer Faktoren entstehen. Auf zweifelsfreie wissenschaftliche Erkenntnisse zu warten, hieße in vielen Fällen, irreparable Schäden in Kauf zu nehmen. Das wird besonders deutlich am Beispiel des so genannten Treibhauseffekts.


Indem das deutsche Umweltrecht Grenzwerte für Schadstoffemissionen vorgibt, die Wahl des technischen Verfahrens zu ihrer Einhaltung jedoch dem Anlagenbetreiber freistellt, hat es star�ke Innovationsschübe im Bereich von Umweltforschung und Umwelttechnik ausgelöst. Da�durch ist nicht zuletzt auch eine wichtige Wirtschaftsbranche mit zukunftsfähigen Arbeitsplät�zen entstanden. In jüngster Zeit ist der in die Produkte und Verfahren „integrierte" Umweltschutz auf dem Vormarsch, bei dem Schadstoffe, die durch nachgeschaltete Filter- und Reinigungstechniken herausgefiltert werden müssen, so weit wie möglich vermieden werden.


Verursacherprinzip: Nach dem Verursacherprinzip (polluter-pays-principle) muss derjenige die Kosten der Vermeidung oder Beseitigung einer Umweltbelastung tragen, der für ihre Ent�stehung verantwortlich ist. Die Allgemeinheit wird nur in solchen Fällen herangezogen, wo der Verursacher nicht greifbar oder nicht zahlungsfähig ist. Das Verursacherprinzip ist jedoch mehr als ein Kostenzurechnungsprinzip. Aus ihm leitet sich auch das Konzept der Produkt�verantwortung ab, mit dem die Verantwortung des Herstellers im Rahmen der Kreislaufwirtschaft auch für die umweltverträgliche Entsorgung bzw. für das Recycling seines Produktes nach Ablauf der Nutzungsdauer eingefordert wird.


Kooperationsprinzip: Das Kooperationsprinzip ist ein politisches Verfahrensprinzip, das auf eine möglichst einvernehmliche Verwirklichung umweltpolitischer Ziele gerichtet ist. Es soll die Kreativität der Akteure bei der Suche nach effizienten Problemlösungen stimulieren und kann in vielen Fällen das Erreichen umweltpolitischer Ziele beschleunigen. Die Kooperation zwischen Staat und gesellschaftlichen Akteuren ist jedoch eingebunden in die verfassungs- rechtlich verankerte Pflicht des Staates, die natürlichen Lebensgrundlagen zu sichern (Art. 20a CG). Gerade im Zusammenhang mit dem Rio-Prozess misst die Bundesregierung der Koope�ration mit umweltpolitischen Akteuren verstärkte Bedeutung zu.


Aus: Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (Hrsg.): Auf dem Weg zu einer nachhaltigen Entwicklung in Deutschland,Bonn 1997, S. 13.








